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Urlaubsanspruch bleibt bei Wechsel in Teilzeit – auch bei Minijobs 

 

Die Minijob-Zentrale informiert: 

Kann ein Vollzeitbeschäftigter vor seinem Wechsel in eine Teilzeittätigkeit mit weniger Wo-
chenarbeitstagen seinen Urlaub nicht nehmen, darf der Arbeitgeber den Urlaubsanspruch 
nicht prozentual kürzen.  

Dies stellte am 10. Februar 2015 das Bundesarbeitsgericht fest (9AZR 53/14 (F)). Zu dieser 
Feststellung kam es, da der Europäische Gerichtshof (EuGH) bereits am 13. Juni 2013 die 
bisherige Regelung als unvereinbar mit dem Unionsrecht erklärte (C-415/12) und das Bun-
desarbeitsgericht diesem folgen muss. 

 

Diese Regelung gilt allerdings nur, wenn der Beschäftigte keine Möglichkeit hatte, seinen Jah-
resurlaub zu nehmen, bevor er in die Teilzeitbeschäftigung wechselte. Im vorliegenden Sach-
verhalt des EuGH handelt es sich um den Urlaubsanspruch einer vollzeitbeschäftigten 
Schwangeren. In dem zu beurteilenden Fall hatte der behandelnde Arzt während der Schwan-
gerschaft ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen, sodass die Arbeitnehmerin ihren Restur-
laub vor Beginn der Elternzeit nicht in Anspruch nehmen konnte. Nach der Elternzeit reduzier-
te sie ihre Wochenarbeitszeit und wechselte somit in eine Teilzeitbeschäftigung. Ihr Arbeitge-
ber hatte den noch nicht verbrauchten Resturlaub entsprechend ihrer Arbeitszeitreduzierung 
gekürzt. Der EuGH entschied, dass der Urlaubsanspruch, der vor dem Wechsel in eine Teil-
zeitbeschäftigung erarbeitet wurde, trotz Verminderung der Arbeitszeit vom Arbeitgeber in 
vollem Umfang zu erfüllen ist. 

 

Hinweis: Dieser Beschluss gilt auch für die Berechnung der Höhe des Urlaubsentgelts und 
einer Urlaubsabgeltung nach Ende des Arbeitsvertrages. 
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